
Vorwort.

Die Mitarbeit am Aufbau der juristischen Fakultät und über­
haupt der Universität Köln hat meine Kräfte in den letzten Jahren 
so in Anspruch genommen, daß die schriftstellerische Arbeit zurück­
treten mußte. Deshalb vermag ich erst heute den Grundriß des 
Familienrechts vorzulegen.

Mein Streben ging dahin, neben der dogmatisch-systematischen 
Verarbeitung des Rechtsstoffes auch die treibenden Kräfte und 
Leitgedanken des „Familienrechts" herauszuarbeiten und seine 
Vorschriften und Einrichtungen zweckbegrifflich zu würdigen — 
selbstverständlich in den Grenzen, die durch die Anlage unserer 
Grundrisse gezogen sind.

Mr scheint, daß wir gegenüber einem Gesetz, das die Ab­
straktton so weit getrieben hat, wie das BGB., die inhallliche Be- 
deutung seiner Rechtssätze mehr hervorheben, daß wir die wirt­
schaftliche und soziale Funktion seiner Einrichtungen stärker be­
tonen müssen. Die Rechtswissenschaft darf nicht zu einer reinen 
Formenwissenschaft erstarren, wenn die Jünger des Rechts ihre 
Aufgabe als Mitschöpfer und Bildner passender Lebensformen 
richttg erfüllen sollen. Das können sie nur, wenn sie zum Sach- 
und Zweckdenken erzogen werden und sich stets vergegenwärttgen, 
daß die Rechtsordnung eine prakttsche und gerechte Lebensordnung 
sein will und soll.

Schopenhauer hat einmal gesagt, daß der innerste Kern jeder 
echten und wirllichen Erkenntnis eine Anschauung sei, daß alle 
großen Köpfe stets in Gegenwart der Anschauung gedacht haben. 
Auf den Juristen angewandt: Es gilt mehr aus den Dingen heraus, 
statt an die Dinge heran zu denken. Das ist es ja auch, wodurch 
sich die llassische Jurisprudenz der Römer von der nachklassischen 
und der Scholastik unterscheidet.

Möchte es mir gelungen sein, meiner Darstellung etwas von 
diesem Geist echt juristtscher Betrachtungsweise einzuhauchen. 

Köln, Silvesterabend 1925.

Lemrich Lehmann.




